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Prüfungsausschussobmann 

Thomas Stockinger 

Stummerstraße 12/11 

3350 Haag 

Bürgerliste Für HaaG 

 

 

Vizebürgermeister 

Anton Pfaffeneder 

Stadtgemeinde Haag 

Hauptplatz 4 

3350 Haag 

 

22.01.2023, Stadt Haag 

 

Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Michlmayr 

 

Sehr geehrter Hr. Vizebürgermeister Pfaffeneder, 

die neun GemeinderätInnen der Bürgerliste Für HaaG sprechen hiermit ihr Misstrauen gegenüber 

Bürgermeister Michlmayr aus und bringen einen Misstrauensantrag nach § 112 der NÖ GO 1973 bei 

Ihnen ein. 

§ 112 NÖ GO 173 
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Begründungen 

 

 

1 Nicht-Ausführung eines Gemeinderatsbeschlusses und Blockierung der 

Gemeinde-internen Aufklärung 
Nachdem beim Tierpark Wirtschaftshof die Rechnungen der Fa. ETM vom ehemaligen ÖVP-

Vizeobmann Marquart um über 111.000 € zu hoch waren, besteht nun auch beim Bezirksgericht der 

Verdacht auf einen schweren Betrug um über 100.000 € zum Nachteil der Stadtgemeinde Haag. 

In der 483. Gemeinderatssitzung am 14.07.2022 wurde deshalb vom Gemeinderat beschlossen, dass 

Ing. Hackl Unterlagen zum Bezirksgericht liefern muss. Unterlagen, welche die Gemeinde bereits 

bezahlt hat. Ing. Hackl lieferte diese in Form einer CD am 29. September. Fast vier Monate lang 

forderten wir mehrmals Bürgermeister Michlmayr dazu auf, dem Gemeinderat Einsicht in die CD zu 

gewähren. Er handelte jedoch gegen den Gemeinderatsbeschluss, blockierte die Einsicht und damit 

die Gemeinde-interne Aufklärung. 

Am 14.01.2023 sendeten wir Bürgermeister Michlmayr eine E-Mail mit der Aufforderung, dem Haager 

Gemeinderat endlich Einsicht in die CD bis Freitag 20.01.2023 zu geben, da ansonsten ein 

Misstrauensantrag folgen würde. Er hatte somit eine ganze Woche Zeit, jedoch kam er der 

Aufforderung nicht nach. Dazu kommt, dass durch die absichtliche Abgabe der originalen CD von 

Bürgermeister Michlmayr an die Polizei, die Stadtgemeinde nicht einmal mehr selbst die Unterlagen 

zu ihrem eigenen Gebäude besitzt. 

Bürgermeister Michlmayr‘s fadenscheinige Argumentation, Amtsmissbrauch nach § 302 des StGB zu 

begehen, wenn er dem Haager Gemeinderat Einsicht in eine CD mit Daten zu einem eigenen 

Gemeindegebäude gibt, ist haltlos und falsch. Es kann kein Amtsmissbrauch vorliegen da: 

a. eine Befugnisausübung fehlt und 

b. keine wissentliche Schädigung eines anderen vorliegt 

Gewährt man dem Gemeinderat eine Einsicht in Unterlagen zu einem eigenen Gemeindegebäude, so 

wird selbstverständlich niemand anderer damit geschädigt. Nach dem Bundesverfassungsgesetz 

Artikel 20 (3), hat der Gemeinderat durch seinen Gemeinderatsbeschluss vom 14.07.2022 das Recht, 

die Unterlagen einzusehen. 

Bundesverfassungsgesetz Artikel 20 (3) letzter Satz: 

Die Amtsverschwiegenheit besteht für die von einem allgemeinen Vertretungskörper bestellten 

Funktionäre nicht gegenüber diesem Vertretungskörper, wenn er derartige Auskünfte ausdrücklich 

verlangt. 

Bürgermeister Michlmayr behauptete öffentlich in einem Artikel der OÖN vom 17.01.2023 folgendes: 
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Der Prüfungsausschuss nahm Einsicht in dieses Schreiben des Landes NÖ von Mag. Witkowitz-Forster 

vom 15.07.2022. Dort fällt kein einziges Mal, weder wortwörtlich noch sinngemäß etwas zu den 

Themen „Datenschutz“, „Amtsmissbrauch“ oder „richterlicher Beschluss“. Dies alles wurde von 

Bürgermeister Michlmayr frei erfunden. 

Das Schreiben erklärt und kommentiert einzig und allein die NÖ Gemeindeordnung. Es stellt eindeutig 

klar, dass der Gemeinderat Akteneinsicht zu Tagesordnungspunkten der Gemeinderatssitzung 

bekommen muss. Die Lieferung der Unterlagen wurde in der 483. Gemeinderatssitzung beschlossen 

und somit hat der Gemeinderat eindeutig das Recht diese einzusehen. Somit handelt Bürgermeister 

Michlmayr gegen das Schreiben vom Land NÖ und auch gegen die NÖ Gemeindeordnung. 

In der Causa Tierpark Wirtschaftshof, wie auch nun beim Bezirksgericht trägt Bürgermeister Michlmayr 

nichts zur Aufklärung durch den Gemeinderat bei und blockierte diese monatelang. Er handelte gegen 

die eigene Stadtgemeinde Haag. 

 

 

2 Verweigerung der Lieferung von beschlossenen Unterlagen an den 

Gemeinderat 
In der 484. Gemeinderatssitzung am 31.08.2022 wurden wichtige Tagesordnungspunkte zum größten 

Bauprojekt der Haager Geschichte, dem Sicherheitszentrum mit mehreren Millionen € beschlossen. 

Dem Gemeinderat wurden dazu unvollständige Unterlagen zu den Beschlüssen vorgelegt. 

Bürgermeister Michlmayr wurde anschließend per Email am 03.09.2022 aufgefordert, die fehlenden 

Unterlagen zu liefern. Fünf Monate später, hat der Gemeinderat von Haag diese noch immer nicht 

erhalten, obwohl diese beschlossen wurden. Es fehlen nach wie vor: 

Werkvertrag Anhänge: • Angebote aller Anbieter, • Erstangebot vom 30.05.2022, Letztangebot 

09.08.2022, • Bauzeit-/Ablaufplan vom 09.08.2022, • Rechnungslegungs- und Zahlungsplan vom 

09.08.2022 

Kaufvertrag Anlagen: • Kostenaufgliederung Sicherheitszentrum Stadt Haag vom 17.8.2022, Beilage 1, 

• Flächenaufstellung der Grundrisse, Beilage 2, • Flächenaufstellung Außenanlagen, Beilage 3, • 

Einreichpläne, Beilagen 4 und 5, • Bau- und Ausstattungsbeschreibung, Beilage 6 

Wohungseigentumsvertrag Beilangen: • Nutzwertgutachten Arch. DI Victor Löffler vom 25.01.2022, 

Beilage 1 • Nutzwertaufstellung, Beilage 2 

Mietvertrag Parkplatz Anlagen: • Plan des zu errichtenden Parkplatzes, Beilage 1 

 

 

3 Zahlung einer Rechnung ohne Leistung 
Bürgermeister Michlmayr hat als Geschäftsführer der Haag Tourismus GmbH, auch Tierpark GmbH 

genannt, eine Rechnung von 31.464,59 € zur Zahlung an die Fa. ETM vom ehemaligen ÖVP-

Vizeobmann Marquart angewiesen. Wie sich bei der Prüfung des Wirtschaftshof nun herausstellte, 

stand hinter dieser Rechnung keine ersichtliche Leistung. Dieses Faktum hat auch der Haager 

Wirtschaftsbund bestätigt. Klarerweise hat die Fa. ETM, als das Prüfergebnis beim Tierpark 

Wirtschaftshof feststand, die Rechnung zurückbezahlt. 
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Nachfolgend ist der Auszug aus dem Abrechnungsblatt der Fa. Pfaffenlehner vom 25.11.2021 zu sehen. 

Die Summe 31.464,59 € wurde nach der Prüfung zu Gunsten des Tierparks bzw. der Gemeinde 

abgezogen, da die angegebenen Leistungen nicht existieren. 

 

Nun lügt Bürgermeister Michlmayr öffentlich und gibt falsche Behauptungen von sich, es hätte doch 

Leistungen gegeben. Dies zeigt dieser Auszug aus seinem Kommentar vom 20.01.2023 auf der 

Facebookseite der Bürgerliste Für HaaG: 

 

 

 

4 Schädigung der Tierpark GmbH 
Beim Tierpark Wirtschaftshof besteht nach wie vor ein Schaden von über 11.800 € für minderwertig 

verbaute Elektroverteiler und Stromtankstellen durch die Fa. ETM. Die Prüfung wurde im November 

2021 abgeschlossen. Es gibt seit dem, also über ein Jahr später, noch immer keine neue 

Schlussrechnung, welche dem Inhalt des Prüfergebnisses entspricht. Dies kann zu massiven Problemen 

bei Garantiefällen oder auch mit dem Finanzamt führen. 

Seit über einem Jahr weisen wir GmbH Geschäftsführer Michlmayr auf diese Tatsache hin. Jedoch 

leugnet dieser öffentlich den vorhandenen Schaden, was dieser Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel der 

NÖN vom 18.01.2023 belegt: 

 

Sollte Bürgermeister Michlmayr weiterhin den Schaden leugnen und als Geschäftsführer der Tierpark 

GmbH keine entsprechenden Schritte zur Behebung setzen, wird die Bürgerliste Für HaaG als 

Eigentümervertreter bzw. Gesellschafter der GmbH einen Antrag nach § 25 (2) des GmbH Gesetzes 

stellen. Darin soll sich die Tierpark GmbH für den Schaden aufgrund von Untätigkeit an Geschäftsführer 

Michlmayr regressieren. 

§ 25 (2) GmbH Gesetz 
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Rücktrittsaufforderung als Geschäftsführer der Haag Tourismus GmbH 

Aufgrund der Punkte 3. und 4. fordern wir hiermit Bürgermeister Michlmayr zum Rücktritt als 

Geschäftsführer der Haag Tourismus GmbH auf. Diese beiden Punkte wie auch mehrere Gespräche mit 

ihm zeigen deutlich, dass er sich in Sachverhaltsfragen bezüglich des Unternehmens nicht auskennt. 

Für uns als GemeinderätInnen bzw. Eigentümervertreter ist dies absolut inakzeptabel. 

Bürgermeister Michlmayr ist keinesfalls geeignet für eine Geschäftsführerposition in einem solchen 

Unternehmen. 
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Anhang 1: Artikel aus der Zeitung der Bürgerliste Für HaaG vom Mai 2022 zum Tierpark Wirtschaftshof. 
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Anhang 2: Artikel aus der Zeitung der Bürgerliste Für HaaG vom Dezember 2022 zum Bezirksgericht 

Haag. 

 

 


